
 
 
 
 
 
 
 
GRÜNE-Fraktion im Rat, PF 1340, 52463 Alsdorf 

 
Herrn Bürgermeister  
Alfred Sonders 
 
im Hause 
 
 
  
      

     13.04.2021    
 
 

  
Fraktionsantrag für die Sitzung des Rates  am 27. April 2021 

Hier: Resolution zur finanziellen Stärkung der Kommunen in der Corona-Pandemie   

 

 

Sehr geehrter Bürgermeister, 

bitte setzen Sie den folgenden Punkt auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung: 

 

Der Rat der Stadt Alsdorf möge beschließen: 

 

Der Rat der Stadt Alsdorf beschließt die folgende Resolution und beauftragt die Verwaltung 

mit der Zuleitung an die Landesregierung und den Landtag Nordrhein-Westfalens. 

„Die Stadt Alsdorf fordert die Landesregierung und den Landtag des Landes Nordrhein-

Westfalen auf, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen während und nach der 

Corona-Pandemie zu schützen und zu garantieren. 

Dazu fordert der Rat der Stadt Alsdorf das Land Nordrhein-Westfalen auf: 

 Das Versprechen zur Einrichtung eines kommunalen Altschuldenfonds zur Übernah-

me der kommunalen Liquiditätskredite einzulösen. Der kommunale Eigenanteil muss 

auf ein leistbares Maß begrenzt werden.  

 Nach dem Vorbild des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnah-

men der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder  
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(GewStAusgleichsG), umgehend eine Ausgleichsregelung für die kommunalen Ein-

nahmeausfälle aus der Gewerbe- und Einkommensteuer für die Jahre 2021 und 2022 

zu konzipieren und finanziell zu hinterlegen. Dabei darf die Entlastung nicht davon 

abhängig gemacht werden, ob und in welcher Höhe sich der Bund an den Lasten be-

teiligt. 

 Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen 

der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) um eine ange-

messene Beteiligung des Landes an der Tilgung der zur Finanzierung der kommuna-

len Sondervermögen erforderlichen Kredite zu ergänzen. 

 Die Kompensation der Steuerausfälle im Rahmen der Verbundmasse des Gemeinde-

finanzierungsgesetzes auch für das Jahr 2022 sicherzustellen und als echten, in den 

Folgejahren nicht anzurechnenden Zuschuss des Landes vorzunehmen. 

 Die Fortführung der Corona-Hilfen für die kommunalen Unternehmen auch für die 

Jahre 2021 und 2022 sicherzustellen. 

 Einen Sonderfonds zur Unterstützung kommunaler Kultureinrichtungen aufzulegen, 

aus dem Verluste kompensiert und Investitionen zur Ermöglichung des Betriebs unter 

Pandemiebedingungen gefördert werden können. 

 Für eine kostendeckende Finanzierung der bislang auf die Kommunen abgewälzten 

Folgekosten der Ausstattung von Schulen, Schülerinnen und Schülern sowie der Leh-

rerinnen und Lehrer mit einer digitalen Infrastruktur zu sorgen. 

 Die im Dezember 2020 getroffene Vereinbarung zwischen Land und Kommunen zur 

Übernahme der Kosten aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) umgehend um-

zusetzen und eine angemessene Kostenbeteiligung des Landes rückwirkend ab dem 

Jahr 2017 sicherzustellen.“ 

 

Begründung 

Die Städte und Gemeinden sind das Fundament unseres föderalen Staates. Sie sind es, die 

die Krise an vorderster Front bewältigen, angefangen bei der Arbeit der kommunalen Ge-

sundheits- und Ordnungsämter, über die schlagartig gewachsenen Aufgaben im Rahmen der 

Heimaufsicht und -trägerschaft, der lokalen Organisation von Impfungen und Tests bis hin 

zur Verantwortungsübernahme für die Aufrechterhaltung von Bildung und Betreuung unter 

den Bedingungen von Pandemie und Lockdown. Es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der kommunalen Verwaltungen und die unzähligen Ehrenamtlichen vor Ort, die unseren 

Staat auch in dieser Zeit tragen. 

Unsere Städte und Gemeinden können diese Aufgaben nur schultern, wenn sie selbst hand-

lungsfähig sind und bleiben. Neben einer ausreichenden Personalausstattung, brauchen un-

sere Kommunen vor allem das dazu notwendige Geld. Die anhaltende strukturelle Unterfi-

nanzierung der nordrhein-westfälischen Kommunen erhält in der Krise eine neue Brisanz. 

Wenn Bund und Land jetzt nicht zügig handeln, drohen unseren Kommunen in eine neuerli-

che finanzielle und damit soziale und infrastrukturelle Abwärtsspirale zu rutschen. 



Nach aktuellen Schätzungen geht der Städte- und Gemeindebund für die kommenden Jahre 

von einem jährlichen Fehlbetrag von rund 3,5 Milliarden Euro aus.  

Vor diesem Hintergrund muss die Landesregierung nun zügig handeln und die bislang nur 

für die Jahre 2020 bzw. im Falle des GFG 2021 beschlossenen Hilfen nicht nur fortschrei-

ben, sondern auch weiterentwickeln. 

Es reicht dauerhaft nicht aus, Bilanzierungshilfen zu ermöglichen und Kredite zu gewähren. 

Analog zum Gesetz zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in 

Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (GewStAusgleichsG) brauchen die 

nordrheinwestfälischen Städte, Kreise und Gemeinden, aber auch die kommunalen Unter-

nehmen, auch in den kommenden Jahren echte Zuschüsse von Bund und Land. 

Wie Bürgermeister Alfred Sonders bereits in seiner Haushaltsrede deutlich gemacht hat, 

steht die Stadt Alsdorf immer mehr vor dem Problem, keine finanziellen Handlungsspielräu-

me mehr zu haben. Seine Aufforderung, diese Misere auch gegenüber der Landespolitik mit 

aller Eindringlichkeit deutlich zu machen und Abhilfe einzufordern, greift unsere Fraktion ger-

ne mit diesem Antrag auf und hofft auf breite Unterstützung im Rat. 

Natürlich ersetzen die oben genannten Maßnahmen keine umfassende Reform der Steuer-

verteilung zwischen Bund, Länder und Kommunen, wie sie gerade Städte mit hohen Sozial-

ausgaben wie Alsdorf dringend benötigen. Aber sie könnten zumindest kurzfristig Hand-

lungsspielräume bewahren und die städtischen Haushalte entlasten. Wir müssen deutlich 

machen, wie kritisch unsere finanzielle Lage ist. 

Wir bitten darum, diese Resolution direkt im Rat abzustimmen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gez.: 

Horst-Dieter Heidenreich 

Fraktionsvorsitzender 


